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I 1.0
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ALLGEMEINES

Beschlussfassung
ln der ºffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 13.03.2000 wurde die
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 17 "Am F¿nfteilholz ll" als
Gewerbegebiet gemªÇ Ä 8 BauNVO beschlossen.

Am 10.04.2000 wurde dem Gemeinderat in der ºffentlichen Sitzung das
Konzept des Bebauungsplanes vorgestellt und der Geltungsbereich
abschlieÇend beschlossen.

ln der ºffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 08.05.2000 wurde der
Vorentwurf gebilligt und die Durchf¿hrung der 1. Anhºrung der Trªger
ºffentlicher Belange und die fr¿hzeitige B¿rgerbeteiligung beschlossen.

ln der ºffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 01.08.2000 wurden die im
Rahmen der 1. Anhºrung der Trªger ºffentlicher Belange eingegangenen
Anregungen abgewogen. Der Umgriff des Bebauungsplanes wird um 0,21 ha
(FL.-Nr. 64213 zur Erweiterung des Hocl1wasserr¿ckhal1:ebeckens)und um 0,1
ha (FL.-Nr. 641!bestehende Bauþªche Gewerbegebiet am F¿nfteilholz I und
141 m* Fl.-Nr. 640 Waldgrundst¿ck zur Erweitemng des Betriebes Kºbler)
erweitert.
Zur ¦berwindung der stªdtebaulichen und naturfachlichen Problematik des
Teilbereiche im Nordwesten wurden konkretisierende Festsetzungen zum
MaÇ der baulichen Nutzung, zur Hºhenentwicklung, zur Begr¿nung und zur
Gestaltung beschlossen. Femer wurde die Entwªsserungsplanung
entsprechend der abschnittsweisen ErschlieÇung durch die Erweiterung des
bestehenden Hochwasserr¿ckhaltebeckens und die Planung von zwei
weiteren Teichen aktualisiert. Das Weiteren wurden Ergªnzungen und
 nderungen im Bereich Immissionsschutz, MaÇ der baulichen Nutzung und
Gr¿nordnung behandelt.
lm Rahmen der vorgezogenen B¿rgerbeteiligung ging ein
Erweiterungswunsch des Eigent¿mers auf Fl.-Nr. 64111 ein. Demzufolge wird
der westlich angrenzende Flurweg um ca. 20m nach Westen verlegt und das
Waldgrundst¿ck Fl.-Nr. 640 um 141 m' zur Sicherung der Bauverbotszone
abgerundet. Der Waldverlust wird ausgeglichen.
Mit diesen Anderurēgen und Ergªnzungen (gem. Sitzungsprotokoll) wird der
Entwurf gebilligt und die Durchf¿hrung der 2. Anhºrung der Trªger ºffentlicher
Belange und die ºffentliche Auslegung beschlossen.

ln der ºffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 25.09.2000 wurden die im
Rahmen der 2. Anhºrung der Trªger ºffentlicher Belange eingegangenen
Anregungen abgewogen. Es gingen keine im Grundsatz neuen Anregungen
ein. Mit diesen  nderungen und Ergªnzungen (gem. Sitzungsprotokoll) wird
der Bebauungsplan mit integriertem Gr¿nordnungsplan ĂAm F¿nfteilholz llñ,
unter der Vorgabe, dass der Bebauungsplan aufgrund des
Entwicklungsgebotes nach Ä 6 Abs. 2 BauGB erst in Kraft gesetzt werden
darf, wenn die parallel erfolgte Flªchennutzungsplanªnderung genehmigt ist,
als Satzung beschlossen.
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Das Plangebiet beýndet sich im Nordosten des Gemeindegebietes von
Rºttenbach und wird nach S¿den und nach Osten durch die bestehenden
Gewerbegebiete "Am Seefeld" und "Am F¿nfteilholz" bzw. im S¿dosten durch
die Rother StraÇe (StaatsstraÇe 2191 I B2) begrenzt. lm Norden schlieÇt das
Planungsgebiet unmittelbar an die Feldþur, im Nordosten an Wald an. lm
Westen verlªuft ein Flurweg, der von Wald bzw. im Nordwesten durch eine
Ackerflªche begrenzt wird.
Die Geltungsbereichsgrenze ist der Plnzeichnung zu entnehmen. Die GrºÇe
des Geltungsbereiches betrªgt ca. 26.80 ha.
Vom festgelegten Geltungsbereich sind folgende Flurst¿cke bzw. Teilflªchen
betroffen:
ē 51312; 51373; 51374; 513/5; 513I6;513l7; 51376; 513I9;514; 515; 516; 517;

518; 519; 519/2; 519/3; 520; 521; 522; 523; 524; 532; 532/2; 533; 534;
535; 536; 537; 538; 540; 541; 542; 542/2; 54273; 542/4; 542/5; 543; 544;
545; 546; 547; 548; 549; 550; 551; 552; 553; 554; 566; 58672; 567; 588;
645; 646; 646/1 und teilweise 640; 641/1; 641/2; 64211; 642/5; 647117;
647715

 IIIII------\'II-I*-I" ñDT I 1IlII'lI'I"U-'-'-' 

ē SeIte4

_ 



ɛl.ñ

_,ü-`___

cEēvēEēNē:üE Rº'r1'ENBAcH

I 2.0
2.1

I 3.0

3.1

Ñ._ē__-_

3.2

Begr¿nolunglzurn Bebauungsplan / Gnltnorc/nungspian Nr. 17 ĂAm F¿nfteilholz //ñ

Das Plangebiet wird von folgenden Flurst¿cken bzw. Teilþªchen umgrenzt:
ē im Norden: 562; 576; 577; 577/2; 581; 582/2; 582/6; 582/7; 583;

584; 584/2
ē im Osten: teilweise 640; 641/1; 641/2; 642/1; 642/5
ēē im S¿den: 511/2; 512; 513; 525; 525/1; 529/1; 529/2; 847/3
ē im Westen: 555; 928; 1095/2

EēNē=¿GuNe ēN bēe GESAMTPLANUNG
Flªchennutzungsplan und Landschaftsplan
Der wirksame Flªchennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der
Gemeinde Rºttenbach stellt das Planungsgebiet bis auf ca. 0,5 ha
(Gewerbegebiet "Am F¿nfteilholz") als landwirtschaftliche Nutzþªche und als
Waldþªche dar.
Der Bebauungsplan entwickelt sich nicht aus dem Flªchennutzungsplan.
Dementsprechend wird der Flªchennutzungsplan mit integriertem
Landschaftsplan durch die 3. Anderung im Parallelverfahren gemªÇ Ä 8 Abs. 3
BauGB um dieses Baugebiet ergªnzt.

ANGABEN ZUM BESTAND

Nutzung
Das 26,80 ha groÇe Planungsgebiet wird grºÇtenteils (24,6 ha)
landwirtschaftlich (Ackerland, Gr¿nland; Sonderkultur Hopfen) genutzt. Des
Weiteren werden ca. 0,5 ha des bestehenden Gewerbegebietes bzw. eine 141
mi groÇe Flªche auf FI.-Nr. 640 in die Neuplanung integriert.
lm Norden des Planungsgebietes beýndet sich ein ca. 1,7 ha groÇer Kiefem-
Altbestand.
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nºrdlicher Bereich s¿dwestlicher Bereich

ErschlieÇung
Das geplante Gewerbegebiet "Am F¿nfteilholz ll" wird durch die bereits
bestehenden ErschlieÇungsstraÇen der Gewerbegebiete ĂAm F¿nfteilholzñ
(ZeppelinstraÇe) und ĂSeefeldñ (lndustriestraÇel Am Seefeld) an die
BundesstraÇe B2 (Rother StraÇe) angebunden.

ē 5 Seite 5
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5 Begr¿ndung zum Bebauungsplan/ Grunordnungsp/an5Nr. 17ĂAm F¿nþei/holz /iñ

Es werden keine neuen Anschl¿sse an die B2 benºtigt. Dementsprechend ist
eine unproblematische Anbindung, gerade f¿r den Femverkehr (besonders bei
Realisierung der S¿dumgehung) gegeben. Eine verkehrsbedingte Belastung
von Siedlungsflªchen kann ausgeschlossen werden.

.4 _.Ñ_.&L__

Anbindung ZeppelinstraÇe an B2 5 ZeppelinstraÇe nach Norden
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westl. Anbindung ¿ber lndustriestr. ºstl. Anbindung ¿ber IndustriestraÇe

Ortsbild
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G werbegebiet "Am F¿nfteilholz" Gewerbegebiet "Seefeld"

Das Planungsgebiet grenzt im Osten an das bestehende Gewerbegebiet "Am
F¿nfteilholz" und im S¿dwesten an das bestehende Gewerbegebiet "Seefeld"
an. Die Bebauung in beiden Gewerbegebieten besteht mehrheitlich aus ein-
und zweigeschossigen Gebªuden mit Flachdach oder flachgeneigtem
Satteldach.
Durch die Rother StraÇe und einen Lªrmschutzwall getrennt, beýndet sich
s¿dwestlich vom Planungsgebiet in einem Abstand von ca. 150 m ein

 i F 7 3 1 ē sense
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3.5

3.6

Begr¿ndung zum Bebauungsplan / Gr¿nordnungsp/an Nr. 17 ĂAm F¿nfter/ho/z Il"

Allgemeines Wohngebiet Ălm Steinfeldñ mit zweigeschossigen (E + D) Einzel-
und Doppelhªusem mit Satteldach.
lm Westen und Norden wird das Plangebiet von Wald und landwirtschaftlichen
Flªchen begrenzt.

Gr¿n
lm geplanten Baugebiet sind keine f¿r den Arten- und Biotopschutz wertvollen
Bereiche vorhanden, auch keine kartierten Biotope nach der amtlichen
Biotopkartierung Bayem. Der grºÇte Teil der Flªche wird derzeit als Ackeriand
genutzt, Teilþªchen sind Dauergr¿nland. Auf einer kleineren (ca. 1,7 ha)
Flªche steht Kiefemforst. Femer werden 141m* Wald auf Fl.-Nr-640 zur
Sicherung der Bauverbotszone Forst in den Bebauungsplan integriert. F¿r die
offene landwirtschaftliche Nutzþªche ist im Landschaftsplan ein
Durchgr¿nungsvorschlag eingetragen. Die Flªche weist keine erhaltenswerten
Vegetationsbestªnde auf.

f .
-tÀfēýffII'*¦1-.-.',Ä:'r"'-'fÁĤf.:$¶.üng,ü' ~ `

Kiefernaitbestand im Norden

Emissionen/Immissionen
Auf das Plangebiet wirken Verkehrsgerªuschlmmissionen von der
bestehenden OrtsdurchgangsstraÇe B2 (N¿mberg - WeiÇenburg) ein. Vom
Plangebiet gehen Gewerbegerªuschimmissionen aus.

Leitungstrªger
Das Plangebiet wird von zwei ¦berlandleitungen des Bayemwerkes (380/220-
kV) von S¿dosten nach Nordwesten durchzogen.
lm Westen und Nordwesten des Planungsgebietes bestehen zwei 20-kV
Leitungen des Frªnkischen ¦berlandwerkes Die beiden 20-kV Leitungen
m¿ssen im Zuge der Realisierung des Bebauungsplanes verlegt werden
(Erdverkabelung). Sie werden im Planblatt zum Bebauungsplan mit dem
Vermerk" Erdverkabelung beabsichtigt" dargestellt.
Des weiteren verlªuft eine Abwasserdruckleitung von Osten nach Westen
durch das Planungsgebiet und bindet an den bestehenden Mischwasserkanal
in der Verlªngerung des Niedemēauker Weges im Westen des Plangebietes
an. Die Abwasserdruckleitung wird im Zuge der Realisierung des
Bebauungsplanes in den StraÇenraurrē verlegt und in Ihrem Bestand nicht in
der Planzelchnung dargestellt.
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Begr¿ndung zum Bebauungsplan / Gr¿nordnungsp/an Nr. 17 ĂAm F¿nftel/holz ll'

Kanalanblndung, Oberflªchenwasser
Das Planungsgebiet wird im Trennsystem entwªssert und an den
bestehenden Kanal in der ZeppelinstraÇe angeschlossen.
Das f¿r das Gewerbegebiet "Am F¿nfteilholz" erstellte Bodengutachten kann
inhaltlich auch f¿r das Plangebiet "Am F¿nfteilholz fl" verwendet werdenl.
Demzufolge ist die Versickerungsfªhigkeit des Bodens gering. Demnach kann
im Bebauungsplan eine Versickerung von unbelastetem Dachþªchenwasser
nicht festgesetzt werden.
Die Kapazitªt des im Norden gelegenen Hochwasserr¿ckhaltebeckens ist
nach Aussage des zustªndigen Ingenieurb¿ros in seiner Dimensionierung
nicht ausreichend. Parallel zu der abschnittsweisen ErschlieÇung des
Baugebietes werden der bestehende Teich erweitert bzw. zwei weitere
Regenr¿ckhalteteiche erstellt.

Wasserversorgung
Rºttenbach wird ¿ber den Zweckverband zur Wasserversorgung Hirtenbuck
mit Trinkwasser versorgt. F¿r das Baugebiet ist Wasser in ausreichender
Qualitªt und Menge vorhanden.

Bauverbotszonen/Frelhaltezonen
Die Freihaltezonen des Bayemwerkes von 35 m beiderseits der
Leitungsachse der 360/220 kV-Leitungen bzw. die Bauverbotszonen um den
Mastbereich, sowie die 25 m Abstandsþªchen zu den forstwirtschaftlichen
Flªchen bzw. zur Hopfenkultur und der 20 m Abstand zur BundesstraÇe 2 sind
zu ber¿cksichtigen.

 ^'_1² _ ___ __tēēēlēl__'__ēēɛēēēēēē1iē
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Begr¿ndung zum Bebauungsplan / Gr¿nordnungsplan Nr. 17 ĂAm F¿nfteilholz llñ

PLANUNG

Planungsanlass
Von dem 1999 rechtskrªftig gewordenen ca. 11 ha groÇen Gewerbegebiet
ĂAm F¿nfteilholz" ist noch eine Restþªche von ca. 2,5 ha verf¿gbar. Die
Gemeinde verf¿gt dabei in verschiedenen GrºÇenkategorien ¿ber keine
Grundst¿cke mehr.

Planungserfordern is
lm Regionalplan der Industrieregion (7) Mittelfranken, wurde die Gemeinde
Rºttenbach als Standort festgelegt, an dem die gewerbliche Entwicklung
intensiviert werden sollte. Diesem Grundgedanken folgt die Neuausweisung.
Aus der unverªndert vorhandenen starken Nachfrage, der Notwendigkeit, sich
neue Einnahmequellen zu erschlieÇen und zugleich ortsnahe Arbeitsplªtze als
Ausgleich f¿r verlorengegangene Arbeitsplªtze zu schaffen, ergibt sich f¿r die
Gemeinde das Erfordemis zur Ausweisung des Gewerbegebietes "Am
F¿nfteilholz II".
Die GrºÇe des Gewerbegebietes begr¿ndet sich in erster Linie in der
lªngerfristigen Realisierung eines Gesamtkonzeptes. Die von der Planung
betroffenen Flªchen stellen den weitaus grºÇten Teil des derzeit denkbaren
Flªchenvorrats in der Gemeinde dar. Sie werden diagonal von einer nicht
verlegbaren 380/220 kV-¦berlandleitung durchschnitten. Um diese Flªchen in
Ihrer Gesamtheit bestmºglich, d.h. mit minimalem ErschlieÇungsaufwand,
nutzen zu kºnnen, ist die Erstellung einer Gesamtplanung f¿r dieses Gebiet
unabdingbar.
So wird durch den Zusammenschluss mehrerer Gewerbeþªchen, im Hinblick
auf die Konzentration der gewerblichen Entwicklung Rºttenbachs auf einen
Teilbereich des Gemeindegebiets mit g¿nstigen Standortfaktoren und
verkehrlicher Anbindung, ein Gewerbegebiet geschaffen, dass durch seine
Vielfalt in unterschiedlichen Standortbedingungen der Schaffung nach
qualifizierten Arbeitsplªtzen Rechnung trªgt.
Bei der Gemeinde Rºttenbach handelt es sich nach wie vor um eine
wirtschaftlich strukturschwache Kommune, deren eigene Steuerkrafi in keinem
Verhªltnis zu den Aufgaben steht, die es zu bewªltigen gilt oder die gerade in
den nªchsten Jahren auf die Gemeinschaft zukommen werden. Aus diesem
Grund ist es ªuÇerst wichtig, das finanzwirtschaftliche Standbein der
Kommune so zu stªrken, das eine langfristige Kommunalpolitik betrieben
werden kann, die auch die finanzielle Ausstattung hat, um den gestellten
Anforderungen gewachsen zu sein.

Jr
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Begr¿ndung zum Bebauungsplan / Gr¿nordnungsp/an Nr. 17 ĂAm F¿nftellno/z/1"

Realisierung der Gesamtplanung
Die zeitliche Staffelung der Realisierung des gesamten Gewerbegebietes ist
von hoher Bedeutung. GroÇe Teile (zwei Teilbereiche mit zusammen ca. 6,4
ha -rot/Querschraffur) stehen entsprechend notarieller Beurkundung erst ab
einem Zeitraum von 10 Jahren zur ErschlieÇung zur Verf¿gung. So werden
nach Abzug der o.g. landwirtschaftlichen Flªchen (gn'JrnNertikalschraffur) im
Plangebiet ausschlieÇlich ca. 14,5 ha der Gesamtflªche f¿r eine gewerbliche
Nutzung (grau/Realisierung in den nªchsten 10 Jahren) bereitgestellt. Davon
sind ca. 4 ha durch die Leitungsschutzzone Bayemwerk nur eingeschrªnkt
nutzbar.

Realisierung EdrschlieēÇungsabschnitte EI Abschnitt 1

5 :z::::tr"riē::.:':.
*~ ' "Technolggiegark"

#5 Gewerbegebiete
westl. "Am F¿nfteilholz l"

2 - nºrdlich "Seefeld"
i _\;_ zusammen 14,5 ha

*E E] Abschnitt 2

(Realisierung fr¿hestens
in 10 Jahren)
2 Teilbereiche

zusammen 8,4 ha
__.1,._.

El

_
--ēēē

I Landwirtschaftl. Flªchen
zusammen 3,4 ha

I Gewerbe Bestand 0,5 ha

Mit diesem Vorgehen sollen die Vorteile einer einheitlichen Planung mit
geringen Kosten f¿r das gesamte Gebiet mit einer schrittweisen Entwicklung,
in deren Verlauf auch noch auf sich ªndernde Erfordemisse eingegangen
werden kann, kombiniert werden.

I Seite 10
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Begr¿ndung zum Bebauungsplan / Gr¿nordnungsplan Nr. 17 ĂAm F¿nftel/ho/z //"

Planungsgrunds©lze/ Planungsziele
Die Aufstellung des Bebauungsplanes soll entsprechend dem Ä 1 Abs. 5 des
Baugesetzbuches (BauGB) und insbesondere unter Ber¿cksichtigung der
ºffentlichen und privaten Belange eine geordnete stªdtebauliche Entwicklung
gewªhrleisten. lm weiteren soll die Aufstellung des Bebauungsplanes eine
dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerecl1te Bodennutzung
gewªhrleisten und dazu beitragen, eine menschenw¿rdige Umwelt zu sichem
und die nat¿rlichen Lebensgrundlagen zu sch¿tzen und zu entwickeln. Die
gew¿nschte Ordnung der stªdtebaulichen Entwicklung findet insbesondere in
folgenden Planungszielen ihren Ausdruck:
ē Bereitstellung von Gewerbeþªchen zur lªngerfristigen Bedarfsdeckung
ē Bereitstellung einer Gewerbeþªche mit besonderen Nutzungsstrukturen

(Technologiepark, Gr¿nderzentrum) in parkªhnlichen Gr¿nstnēkturen
ē Bedarfsgerechte þexible Dimensionierung der einzelner Bauparzellen
ē Bedarfsgerechte þexible und kosteng¿nstige Dimensionierung der

ErschlieÇungsanlagen
ē Weitest gehende R¿cksichtnahme auf die Bed¿rfnisse der in der

Umgebung des Gebietes lebenden Menschen sowie weitest gehende
Schonung der angrenzenden Baugebiete.

ē Schaffung eines geschlossenen Erscheinungsbildes durch Begr¿nung der
Randbereiche und der ErschlieÇungsstraÇen

ē Begr¿nung der Bauþªchen durch entsprechende Festsetzungen f¿r den
ºffentlichen und privaten Raum.

Planungsabsichten und Erlªuterung der Festsetzungen

Allgeēnelne Planungsabsichten
Das Plangebiet weist aufgrund seiner verkehrsg¿nstigen Lage zur B 2, der
topographischen Verhªltnisse und der angrenzenden bestehenden
Gewerbegebiete ¿beraus g¿nstige Standortfaktoren f¿r eine
Gewerbeansiedlung auf.
Die ºkologischen Qualitªt des Plangebietes (der ¿berwiegende Teil der
Flªche des Planungsgebietes (ca. 24,5 ha) wird als Gr¿nland, als Ackerþªche,
bzw. als Sonderkultur (Hopfenanbau) landwirtschaftlich genutzt, auf den
restlichen 1,7 ha befindet sich ein Kiefem Altbestarēd, auf diesen Flªchen ist
die nat¿rliche Entwicklung von Fauna und Flora beeintrªchtigt, Biotope sind lt.
Biotopkataster nicht vorhanden) kann als geeignet f¿r eine gewerbliche
Nutzung bezeichnet werden. Weiter werden 0,5 ha des bestehenden
Gewerbegebietes "Am F¿nfteilholz" in die Planung integriert.
Ausgenommen des im S¿dwesten in einem Abstand von ca. 150 m
angrenzenden Allgemeinen Wohngebietes "lm Steinfeld", f¿r das schon
umfangreiche LªrmschutzmaÇnahrnen errichtet wurden, umgrenzen das
Plangebiet ausschlieÇlich StraÇen-, Gewerbe-, Wald und
Landwirtschaftsflªchen.
Durch den L¿ckenschluss besteht f¿r die Gemeinde Rºttenbach die
Mºglichkeit, ein ca. 24 ha groÇes, zusammenhªngendes Gewerbegebiet, im
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